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RS OGH 1981/6/2 5Ob610/81
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.06.1981

Norm

1.DVEheG §77

JMV 1897 §12

Rechtssatz

Ob die Durchführung der Parteienvernehmung des unentschuldigt nicht erschienenen Ehegatten durch die

Anwendung von Zwangsmitteln erreicht werden soll, liegt im Hinblick auf die bereits durchgeführten Beweise im

Ermessen des Gerichtes.

Entscheidungstexte

5 Ob 610/81
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